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Vom Recht auf Verteidigung ZUuU Recht aut ntervention?

Neue Fragen 7ABAB Friedensethik

Das Ende des Ost-West-Konflikts hat den großen Krıeg unwahrscheinlicher, aber
die Staatenwelt keineswegs siıcherer gemacht. Bürgerkriege, Völkermord un!
Hungerkatastrophen haben die Vereinten Natıonen zunehmend For-
IN  e} der Intervention veranlaßt, aber damıt auch die rage ach Recht un! polıiti-
schem Sınn solcher Eıingrifte aufgeworten. Unsere deutsche Diskussion ber die
künftige Rolle der Bundeswehr 1m Rahmen der 1St eıl dieser Problematıik.

Damıt richten siıch GE Fragen auch die kırchliche Friedensethik. Das
Zweıte Vatiıkanum hat dem einzelnen Staat estimmten Bedingungen das
Recht auf Verteidigung zugesprochen, solange dieses och nıcht VONN eıner wirk-

Weltautorität wahrgenommen werde. Was aber 1St mi1ıt Verteidigung Av
me1lnt”? Dürfen oder mussen Staaten bzw. die Staatengemeıinschaft nıcht LLUT Ag-
oression verhindern, sondern auch in Bürgerkriegen un: schwere Men-
schenrechtsverletzungen ıntervenıeren? Begriff un: Formen der internatıonalen
Friedenssicherung stehen HG Z Diskussıion.

Der völkerrechtliche und ınternatıonal-politische Kontext

Das geltende Völkerrecht Alßt einen Übergangszustand erkennen zwıschen der
alten Welt SsOoOuveraner Staaten MIt ıhrem Recht ZUT Führung eiınes Krıeges un:
eıner künftigen Staatengemeinschaft, die als kollektives Sıcherheitssystem jedes
einzelne seıiner Mıtglieder VO eıner Agegression abschreckt un!: die Sıcherheit
aller gewährleistet. Es ann aber nıcht ausschliefßen, da{fß CS ZU Rücktall kommt
1n die Anarchie SsOUuveraner Staaten un:! Staatenbünde, diıe ıhre Interessen auch
mı1t Eınsatz VO  a Gewalt wahrnehmen. Dies 1St eıne erschreckende Perspektive
angesichts zunehmender Interdependenz aller Staaten dem ruck weltwe1l-
ter Probleme.

Das Völkerrecht kennt ZW ar och den sOUuveranen Staat un das Prinzıp der
Nıchteinmischung 1n innere Angelegenheiten (Art ET der UN-Charta). ber
alle Staaten sınd zunehmend auch rechtlich verflochten, un VOTL allem oilt nıcht
mehr das Jus ad bellum des Staates, sondern 1LLUTr och das Recht individueller un!
kollektiver Verteidigung. Schon die Völkerbundssatzung erklärte den Krıeg Z7W1-
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schen einzelnen Staaten eıner Angelegenheıt der Staatengemeinschaft (TE 11
Abs 1) Die Charta der Vereinten Natıonen ftormulierte, darüber hinausgehend,
eın generelles Gewaltverbot für „wischenstaatliche Konfliktfälle (Art. 28 un!
2.4), zugleich jedoch bestätigte S1€e das „naturgegebene Recht J: individuellen
oder kollektiven Selbstverteidigung, bıs der Sıcherheıitsrat die 7A08 Wahrung des
Weltfriedens un! der internationalen Sıcherheit erforderlichen Maf$nahmen gC-
troffen hat“ (Art 51) Danach 1St das Recht auf Selbstverteidigung dem Recht der
Staatengemeinschaft aut gemeınsame Friedenssicherung e1N- un: untergeordnet.

Faktisch sınd jedoch Völkerrecht un Vereıinte Natıonen stark W1e€e die Fä-
hıgkeıt un:! der Wiılle der Staaten, ıhre Normen nıcht NUur respektieren, SOI1-

ern S1Ce gegenüber notmverletzenden Staaten durchzusetzen. Die Staaten sınd
unterschiedlich stark 1mM „Konzert der Mächte“ FEın kollektives Siıcherheitssy-
stem annn blockiert werden durch den Gegensatz der Stärksten 1n iıhm; das W ar

die Sıtuation der Vereinten Natıonen 1n der elit des kalten Krıeges. Es 2909 aber
auch gelähmt werden durch die Dıvergenz der Interessen eıner Vielzahl kleinerer
Uun:! mıittlerer Mächte oder durch die Abhängigkeıt VO der Interessendeftfinıtion
eıner Vormacht. Die Handlungsmöglichkeiten der Vereıinten Natıonen bewegen
sıch derzeıt offenbar 1ın dem Spielraum zwischen diesen beiden Grenzen.

In der Konstellation des kalten Krıieges haben die Vereinten Natıonen eiIn In-
entwickelt, das in der Charta al nıcht vorgesehen Wal, das der Blau-

helm-Soldaten. S1e werden mıiıt Einverständnis der Konfliktparteien eingesetzt,
bekämpftfen keinen Angreifer, sondern überwachen eınen Waffenstillstand, beob-
achten die Konfliktentwicklung, vermuıiıtteln Kontakte un: Gespräche, helfen hu-
manıtär. Ihr Recht Z Waffengebrauch beschränkt sıch auf Selbstverteidigung.
Se1lt dem zweıten Golikrieg o1bt 65 1aber 1U  - eıne CUu«CcC orm VO  - Eıngritfen der
Vereinten Natıonen, Eınsatz teıls VO Blauhelmen, teıls aber auch VO

Machtmiuitteln, die einzelne Mitglieder eigenem Kommando Z Vertügung
stellen: die SOgENANNLE humanıtäre Intervention. Dıie UN-Charta kennt diesen
Begriff nıcht. Der Siıcherheitsrat hat die Eingriffe legıtımıert 1n eıner ber
bısherige Gewohnheiten hinausgehenden weıten Interpretation seıner Oompe-
renzen ach Kapıtel AVAHE

Im Irak errichtete der Sıcherheitsrat 1m Anschlufß die Woaffenstillstandsauf-
lagen 1m Frühjahr 1991 Sıcherheitszonen für die Kurden 1m Norden un für die
Schiuten 1mM Süden un! legıtimıerte deren militärischen Schutz AaUsSs der Lauft War
handelte CS sıch 1er ein „Anschlufßproblem“ elnes bereıts internationalısıer-
ten Konflikts, un: der Siıcherheitsrat konnte 1n der Verfolgung der beiden großen
Minderheıiten durch den ırakıschen Diktator auch eıne Bedrohung VO Nachbar-
AQten sehen. Dennoch stellten die Mafßnahmen eiınen Eıingriff 1ın innere Angele-
genheiten des Irak dar, un! ZW ar Z Schutz der Rechte VO Minderheiten.

Anders lag der Fall Somalıa (neben den Ianl auch Liber1a un: Kambodscha
stellen könnte). Hıer exIistlerte faktisch keine Regierung mehr, die die Staatsge-
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walt ber das ZESAMLE Land hätte ausüben können. FEın Bürgerkriegzustand
drohte ZU Hungertod VO Hunderttausenden VO  . Menschen tühren. Die Re-
solutionen des Siıcherheitsrats VO Juli, August un Dezember 1002 VO denen
die letzte auch den Eınsatz VO Mılıtär amer1ikanıschem Oberbeftehl ermOg-
ichte, enthalten ZW ar alle auch die Wendung, die Sıtuation 1n Somalıa stelle elne
Bedrohung des Weltfriedens un! der iınternationalen Sıcherheit dar. ber viel e1n-
rücklicher und breiter 1St die ede VO der Verschlechterung der humanıtären
Sıtuation, VO der „menschlichen Tragödie”, die sıch 1n Somalıa abspiele, VO der
Notwendigkeıt, helten un! die Auslieferung der Hiılfsgüter sıchern uch
für die Muslime 1n Bosnıen hat der Sıcherheitsrat Sıcherheitszonen bestimmt, die
auf Anforderung durch die UN-Vertreter VOT Ort auch milıtärisch geschützt W E1 -

den dürten. Schliefßlich stellt auch das Eingreifen der Vereinten Natıonen (und
der Franzosen mıt Billigung der UN) ın der Katastrophe VO Ruanda ei-

W as anderes dar als eıne herkömmliche Blauhelmaktion.
Vorsichtig tastend betreten die Vereinten Natıonen mı1ıt diesen Aktionen Neu-

and Es 1St IN prinzipieller Unterschied, ob s1e die Aggression e1nes Staa-
LeS, der eınen Nachbarn überfällt, Front machen, ob S1€e auf Bıtten verteindeter
Konftliktparteien Blauhelme entsenden oder ob sS1e angesichts VO  a Massenvertol-
ZUNS, Fluchtbewegungen un: rohendem Hungertod vieler Menschen VO sıch
A4aUsSs 1ın einem Land intervenıleren. Gewif( ann I1a  = 1mM weıteren Sınn 1n solchen
Katastrophen un! Menschenrechtsverletzungen auch eine Gefährdung des iınter-
natıonalen Friedens sehen. Es ware jedoch 1ın jedem Einzeltfall untersuchen, ob
un:! 1eweıt ernsthaft eıne solche Bedrohung vorlag. Dıie offener ZUuLage liegen-
den Gründe für das Eıingreiten, w1e€e s1e 1ın den Resolutionen enn auch ausdrück-
ıch genannt werden, vewaltsame Verfolgung oroßer Minderheiten (Kur-
den, Schuten), Hungerkatastrophen, Bürgerkrieg (Somalıa) un Voölkermord
(Ruanda).

Die polıtisch-völkerrechtliche Diskussi:on hält sıch deshalb nıcht mehr bel der
tormalen rage ach der Legıitimatıion solcher Interventionen ach Kapıtel VII
der UN-Charta auf. Diskutiert werden vielmehr die Fragen ach legıtimen Grün-
den un Umständen humanıtärer Interventionen, ach iıhren Irägern und rät-
ten, ach ıhrer rechtlich-organisatorischen Struktur un! Kontrolle, ach iıhren
Erfolgsaussichten un iıhrer Verantwortbarkeit®?.

Dıie eınen AI VOT der friedensgefährdenden Verletzung des Prinzıps der
Nichteinmischung 1n innere Angelegenheıten, VOT dem Mißbrauch eiınes Inter-
ventionsrechts durch Sonderinteressen einzelner Staaten un VOILI nıcht beherrsch-
baren Folgen solcher Eıngriffe. Andere weılsen hın auf den moralischen Skandal
STAaUSaINCI Bürgerkriege un völkerrechtswıdrıiger Menschenrechtsverletzungen
angesichts der besonderen Verpflichtung der Vereıiınten Natıonen auf Schutz un!
Förderung der enschenrechte. Die Diskussion läuft angesichts des Selbstver-
ständnisses der Vereıinten Natıonen auftf die rage hınaus, ob die Staatengemeı1n-
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schaft ber den Fall der militärischen Aggression hınaus bewaftfnet ıntervenıeren
soll be1 offenkundıg schwerwiegenden Notlagen un Getahren tür Völker
der Volksgruppen. Dieter Senghaas hält CS tür möglıch, da{ß sıch die Völkerge-
meıinschaft etwa auf tolgende Anlässe für legıtime nterventionen verständigen
könnte, wobe!l T: dem Vorbeugen VO Konftlikten selbstverständlich die Priorität
einräumt VOTLT dem militärischen Intervenıjeren: miılıtärische Aggression (rechtlich
nıcht strıtt1g), Genozidpolitik un Massenvertreibungen, Notlagen für Menschen
1n Kriıegen un: Bürgerkriegen, angedrohte ökologische Krısen, Autfbau eines Po-
tentials Massenvernichtungswalten ”.

Wır erortern 1mM tolgenden die rage 1m Licht der kırchlichen Friedensethik
un:! wollen die These begründen, da{f die Staatengemeinschaft iın estimmten
schwerwiegenden Fällen das Recht, Umständen auch die Pflicht 7806 Inter-
vention hat; da{ß aber ach den Kriterien der Bellum-justum-Lehre dieses Recht
L1L1UTr mMi1t außerster Restriktion un mıt einem Höchstmafß Verantwortungsbe-
reitschaft für die Folgen wahrgenommen werden darf Seine Wahrnehmung 1St
LLUL rechtfertigen als Schritt autf dem Weg eıner wırksamen Friedensord-
NUung un! LLUT als Ultima rat1ıo 1m Rahmen einer umfassenderen und glaubhaften
Polıitik der Konfliktbekämpfung un:! der Friedensförderung. hne diesen polı-
tisch posıtıven Kontext 1St ein ethisches Ja SAANT Intervention nıcht rechtferti-
SCIl

Friedensethische Erörterung

Bezugsrahmen U1SGETET Erörterung 1St die Rücknahme un: Eınfügung der alten
Bellum-justum-Lehre 1n eiıne umfassendere Friedensethik für uUuNseTEC Zeıt, W1e S1€,
beginnend MI1t 1US XL 1n kırchenamtlichen Verlautbarungen erfolgte. So mu
Johannes 1n Pacem 1ın terrıs gal nıcht mehr die Bellum-justum-Lehre VOIL,
sondern entwickelte DOSIT1V, ausgehend VO einer auf die Menschenrechte yegrun-
deten politischen Ordnung der Staaten, die Vısıon eıner Weltfriedensordnung al-
ler Völker. Das Zweıte Vatikanum ahm 1n Gaudiıum ET SPCS diese Zielvorstellung
auf un verknüpfite s1e mıiıt heilstheologischen Aspekten AaUus der alt- un!a-

mentlichen Offenbarung 77/78), wıederholte die Verurteilung des totalen Krıegs
durch 1US DE (80), begründete die Dringlichkeit VO Abrüstungsbemühungen
81) un formulierte als Zıel internationaler Politik die Schaffung einer wirksa-
807l Weltautorität,-die Sicherheıit, Gerechtigkeıit un! Respekt VO dem Recht gd-
rantıeren könne 82) Eingefügt 1n diese Gesamtperspektive findet sıch die Aus-
SdpzCc ber das Verteidigungsrecht des Staates un: ber das ertorderliche Selbstver-
ständnıiıs des Soldaten: GT solle sıch 1mM Iienst se1nes Vaterlands als Diener der
Sıcherheit un: Freiheit der Völker betrachen /9)

Auf dieser Lıinıe bewegten sıch die weıteren kırchenamtlichen Aussagen bıs
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Z Ende des Ost-West-Konflikts. Deren Einzelheiten interessieren für IHESECEE

rage wenıger. Wohl aber scheint unls der 1n diesem Zusammenhang mı1t zuneh-
mender Dringlichkeıit ausgesprochene Gedanke der den Völkern verbliebenen
Frist, die 6S NULZEN xelte, auch für die vegenwärtıge Problematıik VO besonde-
FG Gewicht. Kommt doch darın der früher nıcht gesehene geschichtliche
Charakter der kırchlichen Friedensethik 72 08 Ausdruck. S1e verkündet keine
gleichbleibende un! keine wiederherzustellende Ordnung w1e das rühere stat1-
sche Naturrechtsdenken. S1e wendet vielmehr Grundeinsichten un! Prinzıpien
auf die gegebene Sıtuation un: 111 einen möglichen Weg erhellen eiıner
erst tfindenden triedlichen Ordnung. Das 1St 1ne anz eGiite Aufgabe. Bekannt-
ıch haben apst un!: Bischofskonferenzen 1n den 80Oer Jahren die ALOIMNMNAFrE Ab-
schreckung als Miıttel der Kriegsverhütung LLUT “nOCcH® 1n dieser Zielperspektive
für moralısch annehmbar gehalten *.

Als Schritte auf dem Weg eıner künftigen internatiıonalen Friedensordnung
werden 1n den Dokumenten ımmer wiıieder ZENANNET: eıne CUu«c Ausrichtung der
Dıplomatıe, Abrüstung, Schutz der Menschenrechte un Mehrung soz1ıaler (Äe-
rechtigkeit/Entwicklungsförderung. Diese Bemühungen werden ZUSAMMENSC-
$aft untfer dem Begriff der Friedensförderung, welche den unabdıngbaren Rah-
1116  = bıldet für Friedenssicherung durch mıiılıtärische Miıttel. Nur innerhal dieses
Rahmens konnten un! können deshalb die Krıterien der Bellum-justum-Lehre
angewendet werden, aber angewendet sınd sS1e weıterhin hılfreich für die ethi-
sche Urteilsbildung. In diesem Sınn werden sS1€e 1m tolgenden auf die rage der
humanıtären Intervention bezogen.

Legıtime Autorität

Seı1lt Thomas VO Aquın oilt als eın eENSEES Krıteriıum legıtimer Anwendung milıtä-
rischer Gewalt, da{ß S1e durch eıne legıtime Autorität erfolgt. Das Krıteriıum rich-
ETE sıch 1mM Miıttelalter das Fehderecht der Feudalherren un Lırug ZATE Her-
ausbildung elınes staatlıchen Gewaltmonopols bei, welches 1n vorneuzeıtlicher
orm seinen Ausdruck 1m Königsfrieden un: 1m Allgemeinen Landfrieden tand
Darın lıegt, be1 aller Dıtferenz der Zeıten un der Machtstrukturen, eıne Analo-
Z/1€ WIiSGTGT Problematik. Das Völkerrecht UNSeCeTCS Jahrhunderts erklärt, WwW1e€e
oben geze1gt, Krıeg eıner Angelegenheit aller Staaten, nıcht 1U  r der Konflikt-
parteıen. Deshalb wiırd se1ıne Verhinderung un Bekämpfung ZUr Aufgabe eines
kollektiven Sıcherheitssystems. Fur die Zurückweıisung eıner Aggression 1St die-
SCT Gedanke 1im Rahmen der Vereıiınten Natıonen anerkannt. Er mMu konsequen-
erweılse auch für die Intervention A4UsS umanıtären Gründen gelten.

Deshalb mMı ein Interventionsrecht des Einzelstaats einen anderen,
se]len die vorgebrachten Gründe och schwerwıegend, verneınt werden. Eın
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solches Recht ädt ımmer ZUr politischen Instrumentalisıerung für einzelstaatli-
che Interessen e1n, eıne entsprechende Praxıs ware Rückfall in die Staatenanar-
chie rüherer Zeıiten. Die Staaten siınd als Völkerrechtssubjekte gleich. Diese
Rechtsgleichheıit 1ST unvereinbar mi1t eınem einzelstaatliıchen nterventionsrecht.
Eın solches annn prinziıpiell LLUT begründet werden als eın Recht aller Staaten
ber jeden einzelnen, in Analogıe FAÄBUS Staatsgewalt eiıner Gesellschaft rechtsgle1-
cher Burger. In der Sprache der katholischen Soziallehre handelt 6S siıch eıne
Aufgabe des Weltgemeinwohls, welche VO eıner entsprechenden Autorität
wahrgenommen werden mMuUu

Die Aufgabe gleicht freilich tast der Quadratur des Kreıises. 1nNne Weltautorität
mü{fßte mächtig se1n, auch dem mächtigsten FEinzelstaat entgegentreten
können, un:! S1e muüuüfste zugleich daran gehindert se1n, eıne Weltdiktatur errich-
ten Deshalb 2a1ı e sıch, VO den gegenwärtigen realpolitischen Chancen e1l-
He solchen Ordnung einmal Bahnz abgesehen, die Wahrnehmung eıner Weltauto-
r1tät 1L1UT international vorstellen; ıhre supranationalen Einrichtungen werden auf
Vertrag beruhen mussen un dürtfen deshalb nıcht die Kompetenz-Kompetenz
haben Die gemeınsamen Aufgaben der Staaten mussen also 1n eiınem kooperatı-
V  a System wechselseıtiger Kontrolle wahrgenommen werden. Die Kooperatıon
MUu: jedoch durch gemeınsame Einriıchtungen verlißlicher gemacht un auf
Dauer gestellt werden.
er Grundgedanke dieses Konzepts 1St alt Francısco de Vıtorı1a, eıner der De1-

stıgen Väter des neuzeıtlichen Völkerrechts, sprach dem Finzelstaat keineswegs
absolute Souveränıität Vielmehr oing CI,; gerade auch in der Legitimierung Z7W1-
schenstaatlicher bewatfneter Gewalt, VO einer Rechtsgemeinschaft aller Staaten
A4aUS S1e oilt heute stärken un: eıner Konföderatıion der Staaten ent-

wickeln, die sıch verpflichten, nıcht 1Ur Aggression bekämpfen, sondern auch
schwere Verletzungen VO Menschenrechten, Völkermord und Massenvertre1-
bungen.

Der föderatıve Gedanke entspricht dem Prinzıp der Subsidıjarıtät. Dieses Y1N-
Z1p legt ebenso Ww1e€e realpolitische Erwagungen den Gedanken nahe, die Weltauto-
rıtät auf Zwischenstufen errichten, also als Föderation VO Föderatıonen. Y1e-
denssicherung un Wahrnehmung eiınes Interventionsrechts 1m Rahmen der N.GIE=

traglich umfassenden Staatengemeinschaft können auch Aufgabe regionaler
Staatenbünde un: Siıcherheitssysteme se1n. Ansätze azZzu o1bt CS sowohl iın der
UN-Charta (Art 52/53) als auch ın der Praxıs. Dıie Formulierungen 1ın der
Charta siınd gehalten, da{fß die entsprechenden Mafßnahmen als Mafßnahmen der
Staatengemeinschaft erkennbar se1ın mussen. Die Praxıs zeıgt allerdings, w1e€e
leicht das Einzelinteresse VO Staaten der Staatengruppen die Oberhand ZEW1N-
LLCIN ann ber das Allgemeininteresse.
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Di1e rechte Absıcht

Eın ZW e1ltes Krıteriıum für den gerechtfertigten rıeg 1ST die rechte Absıicht der
kriegführenden Autorıtät S1e soll auf die Sıcherung der Wiederherstellung VO

Recht un Frieden zıelen, nıcht eLtwa aut eigensüchtıge politische Ziele Das W al

Zew1 iıdealistisch gyedacht un! die jJahrhundertelange kriegerische Praxıs sprach
dem ohn ber für die Lösung der gegenwartıgen internatiıonalen Probleme
W1 rd dieses Krıteriıum unentbehrlich un E mMuUu wırksamer werden als die alte
Machtpolitik Nur dart 111all Beachtung nıcht VO blofßen Wıllen der

olıtıschen Akteure Er Warten Vielmehr mMu das Beziehungsgeflecht der Staaten
SIC ınstitutionell un! strukturell möglıch machen un nahelegen; CIZWINSCIL WAAaTC

1er freilıch schon wıederum zuviel DESAaARgT
Nun oibt CS das Spannungsverhälntis zwiıischen Interessen un: Gemeinwohl

generell auch innerstaatlıch Das Gemeinwohlverständnis der katholischen SO-
z1iallehre stellt die Sonderinteressen keineswegs prinzipiellen Verdacht Di1e
Gemeinwohlordnung soll vielmehr die geregelte Wahrnehmung der vielen Inter-

trejer Interaktion ermöglichen i1ine guLe Ordnung zeichnet sıch da-
durch AaUS, da S1C Interessenwahrnehmung un:! Gemeinwohlerfordernisse SOWEIT

W1C möglıch Übereinstimmung bringt Di1ieser Gedanke mu{ auch auf die er-

natıonale Friedensordnung angewandt werden
1iNe Weltautorität wiırd WIC DSEZEIZL L1UT AUS Kooperatıon un: Vereın-

barung Vielheit VO Staaten SC1IMN Deshalb hängen CINCINSAINC,
ınternatıonale Friedenssicherung un die Bekämpftung VO Konfliktursachen da-
VO a1b ob un 1ewWeIit das 711 Notwendige zugleich MI1 den Interessen der
Staaten vereinbar 1ST ohne die CIHE wirksame Staatengemeinschaft nıcht o1bt
So richtig CS Prinzıp IST, die Gleichheit aller Staaten als Völkerrechtssubjekte

betonen ıllusionär WAAaTiTC CS, den ınternatiıonalen Instıtutiıonen dem unfer-

schiedlichen Gewicht der Staaten un:! dem Machtgefälle 7zwischen ıhnen nıcht
Rechnung tragen wollen Man annn das Vetorecht der ständıgen Mıt-
glieder des Sıcherheitsrats polemisieren, aber ohne die ührenden Sıegermächte
des / weıten Weltkriegs die Vereıiınten Natıonen nıcht gründen SCWECSCH
Keın Staat wırd ohne GE SCWISSC Rückversicherung bereıit SCHI; dıie Verfügung
ber Teile SCINEGT: ökonomischen, tinanzıellen der mıiılıtärischen Miıttel
Mehrheitsbeschlufß anderer Staaten überlassen Deshalb mu{ die Geme1i1nsam-
eıt VO Interessen mühsamen Meinungsbildungs- un: Verhandlungsprozes-
SCH wıeder gesucht werden Fuür diese Prozesse brauchen WI1L Instıtuti1o0-
111e  m} die als Foren internationaler ötffentlicher Meınung un! als Kooperatıonsor-
gAICc C111 Eigengewicht un dıe Absichten der Akteure
SCHCNSCIU transp arenter machen.

Diese Prozesse INUsSsSeN WeN1gSTENS azZzu führen, da{ß das einzelstaatlıche Inter-
CSSC als wohlverstandenes sıch ı die Zielperspektive der iınternatıional stärken-
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den Friedensordnung einfügt. Das ertordert die Bereitschaft der Staaten, zumal
der mächtigeren, nachhaltıg der präventiıven Bekämpfung VO Konfliktursa-
chen mıitzuwirken. 1ne gegebenenfalls rechtfertigende ntervention muß
ebentalls dieser Absıcht tolgen; das heifßt aber, s1e mu{( ber die außerliche Befrie-
dung hınaus gee1gnet se1n, Wege ZUr nachhaltigen Bekämpfung der Notstände
eröffnen, die ZUuU Konflikt geführt haben Die rechte Absıicht der alten Bellum-
justum-Lehre zewınnt heute eiınen posıtıven Sınn NU, WE I11all sS1e 1mM Kontext
e1ines Konzepts VO Friedensförderung interpretiert. Konnte zD VOFHEU-

zeitlichen Bedingungen 1n statıschen Kategorıien eıner wiederherzustellenden VCI-

etzten Ordnung denken, mussen WIr heute Friedenssicherung als eın Moment
begreifen 1mM dynamiıschen Proze{(ß der Suche un!: Entwicklung VO Frieden, des-
SCHI1 strukturelle Bedingungen un Ordnungselemente erst geschaffen werden
mussen. Von daher verbietet sıch jede Intervention, die lediglich eiınen inneren
Konflikt gewaltsam beilegen un: ann das Land seinem Schicksal überlassen
wollte.

Gerechter un schwerwiegender rund

Die „Justa eit SraVIlS CAaUSa-, der gerechte un: schwerwiegende Grund, W ar VO

Anfang das Zzentrale „objektive“ Kriıteriıum A Re Rechtfertigung e1ines Krıeges.
Es mu{fte schweres, andauerndes Unrecht vorliegen oder drohen, das anders
nıcht mehr 1abzuwehren W AT. Es 1St unstrıitt1g, da{ß sıch auch eine Intervention 1Ur

dieser Bedingung rechttertigen Aßt ber Alßt S1e sıch rechtfertigen? Wel-
che schweren Gründe könnten das se1ın?

Rechtlich legitimiıert 1St ach der UN-Charta das Recht der Staatengemeı1n-
schaft, einer offenkundıgen Agegression enNtgeZENZULFELCEN. Das 1St die Ratıo der
Gründung der SCWESCH un: 1St s1e 1mM Kern bıs heute. Um des ınternatıona-
len Friedens willen mu{ der Verbund der Staaten den Aggressor In die Schranken
weılsen können. Freılich 1St das eindeutige Prinzıp eıne Sache, die komplexe poli-
tische Realıtät eıne andere. o ın mühsamen Verhandlungen 1St den N-Or=

gelungen, Aggression definıieren, un diese Definition 1STt kompli-
zıert, da{ß Auslegungs- un Anwendungsschwierigkeiten unvermeıdlich sınd
uch AR0N der Kriegsursachenforschung wıssen WIr, Ww1e€e schwer 1St, die Ursa-
chen- un: erst recht die Schuldfrage zutriedenstellend beantworten. Selbst
eindeutig Agegression vorliegt, bedeutet das keineswegs, die anderen hätten nıcht
auch Fehler gemacht un: möglicherweıse Schuld, eLtwa durch Versäiumnısse, auf
sıch yeladen. Wo z Krıeg kommt, hat Politik immer schon versagt. Da alle
Politik Kunst der Interaktion angesichts VO Interessen- un Wertkonflikten 1St,
sınd Gerechtigkeıit un:! Ungerechtigkeıit ımmer LLUT komparatıv fassen. Das
MUuU auch be] der rage ach eiınem Recht auf Intervention beachtet werden un:

1724



Vom Recht auf Verteidigung ZU Recht auf Intervention®

welst nachdrücklich auf den Vorrang präventiver Bekämpfung VO Konfliktursa-
chen hın

Eben deshalb aber ware eiıne internationale Friedensordnung, die LLUT Aggres-
S10N verhindern wollte, auf 11UTr eınen Pteiler gegründet. S1e braucht notwendig
den zweıten Pfeiler der gemeınsamen Bekämpfung VO Konfliktursachen. S1e
braucht Wege un: Instrumente der Friedensförderung. Die zentralen Problemftel-
der der Friedensförderung sınd die Menschenrechte un: die Entwicklung; als
drittes trıtt mehr un! mehr die Umweltproblematıik hınzu. Wenn INan der Staa-
tengemeinschaft auf diesen Gebieten eıne gemeınsame Aufgabe un: Verantwor-
Lung zuschreı1bt, ann ann I1a  n ıhr das Recht nıcht prinzıpiell absprechen, 1es-
bezügliıch 1m Einzelstaat intervenıeren, WEeNnNn Unrecht oder Getahren katastro-
phales Ausma{ß annehmen könnten.

Die politsch-rechtliche Begründung eınes Interventionsrechts erg1bt sıch also
AUS dem unlösbaren Zusammenhang VO Friedensförderung un!: Friedenssiche-
rung Kriegsverhinderung 1St ohne Kriegsursachenbekämpfung nıcht nachhaltig
möglıch. In soz1ıalethischer Sprache äßt sıch dieser Tatbestand 1ın der oben schon
eingeführten Kategorıe des Weltgemeinwohls tassen. Es o1bt Aufgaben der Staa-
tCH, die des Wohlergehens aller Völker wiıllen VO ıhnen gemeınsam wahrge-
NOIMMMECN werden mussen. Die katholische Soz1iallehre ann A tieferen Begrün-
dung darüber hınaus das Prinzıp der Solidarıtät 1Ns Feld führen. Die 1m geme1ln-
samen Menschsein gründende Pflicht gegenseıltiger Hılte hat ZW ar sehr
unterschiedliche Dichte un Ausdrucksformen: die partıkularen Rechtsgemein-
schaften reNzZCN auch Räume unterschiedlicher Verantwortung 1b Dennoch
dürfen WIr prinzıpiell nıemanden un keine Menschengruppe AUS uUuNseTeT Solida-
rıtät ausschließen. In dieser Hnsıcht geht die katholische Soz1iallehre deutlich
ber das ıberale Prinzıp des wohlverstandenen E1ıgeninteresses hınaus. Dıi1e 1n —

Rechtssystem yültige Denkfigur der unterlassenen Hilfeleistung mu{( 1mM
Licht der umfassenden Solidarıtät auch iınternatıional bedacht werden.

Diese prinzıpiellen Aussagen sınd allerdings ME schwer So konkretisıieren,
da{ß S1e 1n estimmten S1ituationen ANSCHMCSSCH handlungsorientierend wırken
können. enschenrechte gelten als Grundrechte 1m Verfassungsstaat 7zwischen
dem Bürger un: der öffentlichen Gewalt. Völkerrechtssubjekte sınd aber nıcht
die Personen, sondern die Staaten. Menschenrechte völkerrechtlich wırksam
machen, 1St eın schwier1iges Unterfangen, be1 dem die Vereinten Natıonen och
SalzZ Anfang stehen. uch ger. wırd CS Fortschritte LL1UTr mı1t Hılfe kooperatıi-
Ver Instıtutionen geben. Vorsicht 1St zudem gyeboten angesichts der Verschieden-
eıt der Kulturen un! Menschenrechtsinterpretationen 1n der vgegenwärtiıgen
Welt Es 1bt, berechtigt oder nıcht, die Furcht VOT einem „Kulturimperialismus“
westlicher Staaten, der sıch auf Menschenrechte berufen könnte. Andererseıits ha-
ben sıch die Staaten mı1ıt der UN-Charta auf die Achtung un: Förderung der
enschenrechte verpflichtet, die meısten VO ıhnen haben die Menschenrechtser-

125



Bernhard Sutor

klärung VO 1948 unterschrieben, eın orofßer Teil auch die beiden Menschen-
rechtspakte VO 1966 S1e sınd geltendes Völkerrecht. Von daher sınd die Vereıin-
ten Natıonen verpflichtet, Mittel anl Wege suchen, den Menschenrechten
schrıttweıise auch durch internationale Vorkehrungen Geltung verschaffen.

Dabe1 mu{ die direkte ntervention selbstverständlich die Ausnahme un! das
außerste Mittel bleiben. Die Causa mu{ eben nıcht T: Justa, sondern auch OTaVIS
se1n. ber 7zweıtellos sind schwerwiegende Gründe der Völkermord un: die INas-

senhafte Vertreibung VO  n Menschen. Zur völkerrechtlichen Begründung älßt sıch
zudem darauf hinweısen, da{ß der Völkermord (Genozıd) 1n eıner Konvention
VO 1948 definiert un verurteılt ist®©. Wır kennen leider auch 1ın uUuNseTIECIN Tagen
schauerliche Vorgange dieser Art VO  e einem Ausma(dß, welches die rage ach e1-
818 Interventionsrecht der Staatengemeinschaft tast erstummen ASt un!: 1Ur

och VO Pflicht reden gyene1gt macht, verbunden mMI1t der Klage, da{fß das e1IN-
zelstaatliche Interesse die Vereinten Natıonen daran hındert, diese Pflicht wahr-
zunehmen.

Verhältnismäßigkeit der Miıttel un: Schonung der Zivilbevölkerung

Diese beiden Krıterien beziehen sıch auf den Modus der Kriegführung un! CI SC-
ben sıch AaUuUsSs dem Gebot des rechten Zıels, nämlıch dem größeren be]
wehren. Die bel e1ınes Krieges dürten nıcht schwerer wıegen als Jjene Übel, die
durch ıhn beseıtigt oder verhindert werden sollen. Es 1St daher Pflicht der Verant-
wortlichen, VOT dem Eınsatz militärischer Macht die menschlichen un materiel-
len „Kosten“ abzuschätzen un! während des FEınsatzes das Gebot der Verhältnis-
mäßigkeıt beachten. Als spezıielle Forderung erg1bt sıch daraus die 1n das
Kriegsvölkerrecht eingegangene Norm, 7zwiıischen Mılıtär un Zivilbevölkerung,
7zwiıischen militärischen un! zıvilen Objekten unterscheiden. Die in einem
Krıeg unvermeıjdbaren Leıiden der Zivilbevölkerung sollen gering W1e€ möglich
bleiben, keinestalls dürten S$1e unmıiıttelbar gewollt se1n un 7A3 Mittel der Krıeg-
tührung werden.

Die Entwicklung der Waffentechnik, VOTL allem 1aber die Perversion des polı-
tisch kalkulierten Krıieges 7 ideologisch begründeten totalen Vernichtungs-
kampf haben 1n erschreckendem Ausma{ß 1T Mifßachtung dieser Normen a
führt i1ne humanıtär begründete militärische Intervention der Staatengemeın-
schaft bleibt jedoch ethisch LLULI erträglıich, WEn s1e sıch ın den Grenzen der
enannten Normen halt. Das 1St. leicht DESAZT, aber schwer realisıeren.

Jeder Krıeg Kräfte frel, die eıne Eigendynamık entwickeln un LLUT

schwer Kontrolle gehalten werden können. Dazu gehört nıcht LLUT die Ne1-
Zgung VO Truppen Übergriffen aller Art dıe Bevölkerung, sondern auch
die A4aUS mıilitärischen Gesetzmäfßiigkeiten verständliche Neıigung der Verantwortli-
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chen ZU UÜbermaß Mitteleinsatz. Der Polizist weılß, da{fß auch das Leben e1-
1165 verfolgten Verbrechers schonen 1St, also LLUT 1m außersten Fall getotet
werden darf Zu den Gesetzmäßigkeiten der Kriegführung gehört dagegen die
Absıcht, den Gegner vernichten, solange bewaffnet 1St Deshalb wiırd jede
mıilitärische Führung, allein schon, die eigenen Verluste möglıchst gering
halten, ıhre Möglıchkeiten Zerstörungskraft den Gegner optimal e1inset-
ZiCGH wollen. Haufig werden dabe] die zıvilen Opfer un! Schäden bedenken- un!:
Verantwortungslos 1n auf RC  n 1ne „humanıtäre“ Aktion wiırd durch
solche Handlungsweisen aber ad absurdum geführt.

Hınzu kommt eın zweıtes Problem. An Bürgerkrieg, Guerilla un:! Terroriısmus
wırd erkennbar, da{fß 6S Formen innerstaatlichen Unfriedens o1bt, die weder mM1t
den herkömmlichen miılitärischen Miıtteln der Kriegführung och mMI1t moderner
Waftentechnik beseıitigen sınd Wo eın tunktioniıerendes staatliches Macht-
un! Verwaltungszentrum besteht, ann CS auch nıcht gezielt bekämpfit un! ZUT

Ordnung ZWUNSCH werden. In solchen Fällen hat eıne militärische ntervention
LA Sınn als die gleichsam polızeiliche Selite eiıner umfassenderen, längerfristig
gelegten politischen Intervention, die 1n treuhänderischer Ubernahme der Polıitik
und Verwaltung des Landes mı1t dem Ziel aAllmählicher Befriedung bestünde. Man
annn m1t Gründen bezweıfeln, ob solche Eıngriffe angesichts der Vielzahl
möglıcher Fälle iın der gegenwaärtıgen Welt un angesıichts der unabsehbaren Be-
anspruchung VO Miıtteln wırksam möglıch sind Kambodscha, Ruanda un: Haıti
sınd gegenwärtıige „Versuchsfälle“ mıt ungew1ssem Ausgang; 1n Somalıia 1St der
Versuch gescheıitert. Jedenfalls sınd solche Eıngriffe iınternational polıtisch 11UTr C1I-

träglich der Letztverantwortung dCI' Vereinten Natıonen un 1n multinatıo-
naler Form, un: das Rısıko unannehmbarer Eskalation des Waffeneinsatzes mMuUu:
vermeı1ıdbar se1N.

Wenn das nıcht möglıch 1St, ann bleibt I11ULI, das betreffende Land un: se1ıne
Menschen ıhrem Schicksal überlassen. Allenfalls ann Ianl zurückgreıfen auf
die iınzwischen schon tradıtionelle orm des Blauhelmeinsatzes, also auft den Ver-
such, die gewaltsame Konfliktaustragung unmöglıch machen durch die Anwe-
senheit VOoO bewaffneten Beobachtern un! Vermiuttlern. Es o1bt Beispiele für das
Gelingen dieses Versuchs (Zypern), aber auch für das Scheitern (Ruanda VOL der
gegenwärtigen Katastrophe). Im ehemalıgen Jugoslawıien wiırd der Versuch MmM1t
Blauhelmen se1lt nunmehr drei Jahren bıs Z Unerträglichkeit erprobt. Es Alt
sıch sehr ohl die Meınung begründen, 1er hätte eıne Irühzeıtige gemeınsame
Intervention der westeuropäıschen Staaten UN-Verantwortung nıcht NUur

massenhafte Gewalttaten verhindern, sondern auch polıtische Kompromıisse VCI-

mıtteln können. Freıilich kommt INa 1n solchen Fragen nıe absoluter, sondern
ımmer 1L1UTr moralischer Gewiıilßheit. Eın hohes Rısıko bleibt. Eben deshalb
annn eıne Entscheidung Umständen auch lauten, eın Land Vorerst seınem
bitteren Schicksal überlassen.
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Aussıcht auf Erfolg
Wır haben damıt das Kriterium der Erfolgsaussicht schon 1in die Erörterung e1IN-
geführt. Anwendung VO Gewalt 1St 1LLUT rechtfertigen, WenNnn die begründete
Chance besteht, damıt das bekämpfende hbe] beseitigen. Die Beispiele
omalıa un: Bosnıen zeıgen, W1e€e schwier1g CS se1ın kann, 1n dieser Frage moralı-
sche Gewißheit erreichen. Deshalb erfreut sıch 1in der friedensethischen [Dis-
kussıon das Argument zunehmender Beliebtheıt, Krıeg se1l grundsätzlıch nıcht
gee1gnet, Probleme lösen: schaffe vielmehr 1L1UT CA16e: Dasselbe gelte auch
für humanıtär begründete militärische nterventionen. Das Argument verblüfft,
weıl 6S VO evidenter Rıchtigkeit 1St. Es oreift aber kurz, WEn CS sıch nıcht
MmMI1t der Gegenfrage auseinandersetzt, ob der Verzicht auf Gegenwehr nıcht
och mehr hbel provozıert. er 7 weıte Weltkrieg hat viele Probleme geschaf-
fen; dennoch WAar 6S unausweichlich geworden, Hıtlers NS-Deutschland-
geNZULrFELECN.

Wır mussen das Krıteriıum der Aussıcht auf Erfolg ın dem geschichtlichen
Kontext verstehen, 1n dem 6C5sS entwickelt wurde. Dann erStT können WIr erortern,
W 4S 65 heute un für nterventionen bedeutet. Das Kriterium STATNTNKE aus eıner
Zeıt, 1n der I1anl CS mıt eiıner überschaubaren Zahl politischer Akteure tun

hatte, die sıch vegenseılt12 eın hohes Ma{fi polıitischer Rationalıität 1mM nteres-
senkalkül ZULrauten Krıeg galt als politisch beherrschbares Miıttel der Politik. In
diesem Kontext konnte 111  n das Krıterium der Erfolgsaussıicht aut den mıilıtärı-
schen Erfolg beschränken, weıl die Akteure bereit un:! 1n der Lage a  D} A4AUS

dem Ausgang des Krıeges die politischen Konsequenzen 1n orm e1ınes Friedens-
zıehen. Das Krıiteriıum gehört also iın die Zeıt der „Kabinettskriege“

sOUveran handelnder Fürsten. In der elt der Revolutionskriege un! der iıdeolo-
gisch begründeten Vernichtungskriege verlor seiınen Sınn, weıl se1ın politischer
Kontext nıcht mehr gegeben W ATl. Es hätte 1n Weiıse ber den mıiılitärischen
Ausgang hınaus politisch verstanden werden mussen als rage ach der möglı-
chen politischen Neuordnung.

uch 1n der Interventionsproblematik MUu: das Krıteriıum der Erfolgsaussicht
ausdrücklich polıtisch verstanden werden; politisch 1mM weıten Sınn, nämlich die
ökonomischen un:! soz1al-kulturellen Bedingungen friedlicher Zustände mı1t -
assend. Die rage muf{fÖß lauten, ob un welche Chancen bestehen, durch eıne In
tervention dem betroffenen Land Möglıchkeiten ZA1E ınneren Befriedung 1n die-
SC umfassenderen Sınn eröffnen. 1ne Milıtärjunta sturzen, Terrorısten fest-
SCELtZCH; Guerilleros 1n den Busch verdrängen können, genugt nıcht. Es reicht
nıcht AaUs, eınen akuten bewaffneten Kontlikt VO außen ersticken un:! annn
das Land bıs Z nächsten Mal seiınem Schicksal überlassen. Hıer legt dıie
eigentliche Problematik VO Interventionen 1n innere labiıle Verhältnisse. Es mMUuUS-
SC  = Chancen vorhanden se1ın der Vermittlung un:! Konsensstiftung 7zwischen BUr-
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gerkriegsparteien, der Akzeptanz eıner besseren Ordnung durch die Bevölke-
TUNg, des wirtschaftlich-sozialen Auftbaus un:! der polıtischen Stabilisierung.

Aussıcht auf Erfolg eıner umanıtären Intervention heifßt also nıchts Geringe-
LG als die Forderung die Intervenierenden, dafß S1€e eın begründetes un chan-
cenreiches politisches Konzept haben für das Land, dem INa  z glaubt durch Inter-
vention helfen mussen. Fehlt 65 daran, ann 1St die Intervention keine humanı-
tare; ann 1STt S1E nıcht rechtfertigen, weıl S$1e ber ıhre eigenen „Kosten“
hiınaus die bel] des Landes ceher vergrößern als verringern wırd Diese Überle-
SUNSCH machen deutlich, 1eviel wichtiger als 1mM akuten Fall eiıne milıtärische
Intervention die präventive Bekämpfung der vielen Konfliktursachen 1St Leider
1St die heutige Politik der Staaten un:! Staatengruppen och wen1g iınternat1ı0-
nal, diesen Ertordernissen gerecht werden. Deshalb entstehen ımmer wI1e-
der Sıtuationen, in denen die mıilitärische ntervention das einz1ge Miıttel se1ın
scheint, das och helten könnte. Irotz der wachsenden Interdependenz der Staa-
ten tehlt CS kontinuirerlicher Beobachtung un: gemeınsamer systematischer
Bekämpfung der vielen hbel] un! Nöte, die bewaffneten Konflikten führen.

Ultima ratıo

Das Krıteriıum der Ultima ratıo, die Forderung, Krıeg dürfe 1L1UTI als außerstes, als
etztes Miıttel 77A096 Bekämptung schwerer hbel In Betracht kommen, bestätigt
negatıvo IS6 obiıge Aussage, da{ß Krıeg ımmer Politikversagen heißt Versagen
1n der vorausschauenden Bekämpfung VO Konfliktursachen un 1mM klugen di-
plomatischen Krısenmanagement. Fuür beide Aufgaben braucht die internationale
Politik heute C6 Instrumente der Kooperatıon dringender, als die utflö-
Sung der weltpolıtischen Bıpolarıtat den konventionellen Krıeg wıeder näherge-
rückt hat

Angesıchts zunehmender Wahrscheinlichkeit okaler un:! regionaler Krıege
mu{ deshalb die Staatengemeinschaft bereıit se1n, außerstenfalles mıiıt Wattfenge-
walt intervenıeren. Wır nehmen damıt nıchts zurück VO den Aussagen ber
den Vorrang der Friedensförderung durch präventive Politik un: ber die Not-
wendigkeit VO Erfolgsaussichten für Intervention. ber die Ultima ratiıo
möglicher gewaltsamer Gegenwehr Aggress1ion, Völkermord,
Massenvertreibung Sahnz fehlt oder nıcht ylaubhaft ist;, wirkt das W1e€e eıne FEinla-
dung potentielle Gewalttäter. Dort vertehlen ann leicht auch die Anstrengun-
gCHh der Friedensförderung durch soz1i0-kulturelle Entwicklung un:! durch diplo-
matısche Vermittlung zwıischen verteindeten Machthabern un: Gruppen ıhr Ziel
Wıe das staatlıche Gewaltmonopol ınnergesellschaftlıch eine 1n der Regel latente,
aber wırksame Bedingung der Möglichkeit friedlicher Konfliktregelung un: KOo-

operation Ist;, bedarf iınternationale Friedenssicherung der ylaubhaften Mög-
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iıchkeit der Staaten, wenı1gstens den schlimmsten Verstößen Frieden un!:
Menschenrechte Aufßerstentalls auch mı1t Waffengewalt ENIZEZSCNZULrFELEN.

Es scheint unls deshalb wen1g sinnvoll, präventive Konflikursachenbekämpfung
un! Bereitschaft miliıtärisch gestutzter humanıtärer ntervention gegeneınan-
der auszuspielen. Sıcher mu{ß präventive Politik zeıtlich un: sachlich den Vorrang
haben Ihre Miıttel sınd zahlreich, WeNnNn die Hauptakteure iıhre Anstrengungen
internationaler Kooperatıon entschieden verstärken. Deshalb darf auch dıe Ol
tentliche Diskussion dieser Fragen nıcht auf das Ja oder Neın milıitärischer
Intervention bzw. HSCLGE Beteiligung daran verengt werden. S1e darf sıch aber

dieser rage auch nıcht vorbeidrücken, 1T weıl sS1e unbequem ISE Die reg10-
nalen Staatenverbindungen un! die Vereinten Natıonen mussen ıhre Miıttel SG
meınsamen Handelns weıterentwickeltn, dafß S1e überhaupt erst fahıg werden
sowochl] vorsorglicher Bekämpfung der allenthalben siıchtbaren Konfliktursa-
chen als auch ZUT ylaubhaften Darstellung der Ultima ratiıo bewatfneten Eıngrei-
fens
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